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Entwurf einer Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zum 
Außerkrafttreten der Emittenten-Compliance-Verordnung 2007 
 

 

Das Börsegesetz 2018 sieht weiterhin eine Verordnungsermächtigung zu einer Emittenten-

Complianceverordnung (ECV) der FMA vor und stellt die Erfordernisse einer ECV in das 

pflichtgemäße Ermessen der FMA. 

 

Die FMA führt als Argumente für das Außerkrafttreten der ECV zum einen bestehende Vor-

schriften, die sich aus dem Börsegesetz 2018 und die Marktmissbrauchsverordnung (EU 

596/2014) sowie Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 

ergeben ins Treffen, zum anderen den Umstand, dass sich zuletzt keine Verletzungen der 

Vorschriften der ECV ergeben haben. 

 

Aus Sicht der Bundesarbeitskammer (BAK) stellt sich allerdings die Frage, ob nicht gerade 

der Umstand, dass es gegenwärtig in der Regel zu keinen Verletzungen der Vorschriften der 

ECV gekommen ist, auf deren Bestehen zurückzuführen ist. 

 

Die BAK schlägt aufgrund dieser Überlegung vor, das Außerkraftsetzen der ECV einer noch-

maligen Prüfung zu unterziehen. 
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